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und Reparaturen erfordert eine engere Zusammen
arbeit der Minister, in deren Verantwortungsbe
reich technische Konsumgüter sowie Ausrüstungen 

. für Dienstleistungsbetriebe hergestellt werden, mit 
dem Minister für Bezirksgeleitete Industrie und 
Lebensmittelindustrie.
Die Industrieminister, in deren Bereichen techni
sche Konsumgüter produziert werden,, tragen für 
deren planmäßige Bereitstellung die volle Verant
wortung. Sie haben Regelungen zu schaffen, durch 
die sowohl die Produktions- als auch Dienstlei- 
stungs- und Reparaturbetriebe daran interessiert 
werden, die Produktion- von Konsumgütern mit 
hoher Qualität zu entwickeln, ihre Pflege und In
standsetzung mit geringstem Aufwand durchzu
führen und eine kontinuierliche Versorgung mit 
Ersatzteilen zu gewährleisten.

In den Perspektiv- und Jahresplänen ist die Be
reitstellung wichtiger Ausrüstungen zur Entwick
lung der Textilreinigung sowie der Stadtwirtschaft 
weiter zu erhöhen. Die Industrieminister, in deren 
Bereichen Ausrüstungen und wichtige Arbeitsmit
tel für Dienstleistungen und Reparaturen produ
ziert werden, tragen die Verantwortung für die 
planmäßige Bereitstellung dieser Grund- und Ar
beitsmittel. Der konzentrierte Einsatz der materiel
len und finanziellen Fonds hat vorrangig in sol
chen Städten zu erfolgen, die Zentren der Struk
turpolitik und des gesellschaftlichen Lebens sind.

3. Zur Gestaltung sozialistischer Wohnbedingungen
Die Wohnbedingungen sind als ein wesentlicher 
Bestandteil der Arbeite- und Lebensbedingungen 
der Werktätigen planmäßig zu verbessern. Dazu 
gewährleisten die Räte der Bezirke, Kreise, Städte 
und Gemeinden die konzentrierte Durch- bzw. Wei
terführung der sozialistischen Umgestaltung derje
nigen Städte, die Zentren der Strukturpolitik und 
des gesellschaftlichen Lebens sind. Die im General
bebauungsplan für die Gestaltung sozialistischer 
Wohnbedingungen vorgesehenen städtischen Ge
biete sind so zu nutzen, daß eine hohe ökonofhie 
der Stadt erreicht wird. Der genossenschaftliche 
Wohnungsbau ist stärker mit den Erfordernissen 
der volkswirtschaftlichen Strukturpolitik in Über
einstimmung zu bringen. Durch den Ministerrat 
sind entsprechende Regelungen zu treffen.
Zur materiellen Sicherung der in den Perspektiv- 
und Jahresplänen enthaltenen Aufgaben des Woh
nungsneubaus, der Erhaltung und Rekonstruktion 
des Wohnungsfonds hat der Minister für Bauwe
sen im Rahmen der sozialistischen Großforschung 
im Bauwesen und in Übereinstimmung mit dem 
Einheitssystem Bau die Bereitstellung folgender 
Forschungsergebnisse zu gewährleisten:
— Entwicklung neuer effektiver Baustoffe und 

Baustoffkombinationen, insbesondere unter An
wendung heimischer Rohstoffe und Industrie
anfallstoffe

' -- Entwicklung automatisierter Technologien für
die massenweise Vorfertigung hochkompleltier- 
ter Bauelemente sowie von industriemäßigen 
Bauverfahren

— Entwicklung sozialistischer Wohnbedingungen 
einschließlich neuer Gebäudesysteme für va
riabel nutzbare Wohn- und Gesellschaftsbauten.

Durch die konsequente Anwendung der ökonomi
schen Systemregelungen in der Planung und Lei
tung des komplexen Wohnungsneubaus ist die 
kurzfristige Überführung der Forschungsergeb
nisse in die Produktion zu erreichen.
Die Volksvertretungen der Bezirke, Kreise, Städte 
und Gemeinden und deren Räte sind dafür ver
antwortlich, daß die Investitionen für Wohn- und 
Gesellschaftsbauten sowie für die dazu gehörenden 
baulichen Anlagen mit hohem Nutzen eingesetzt 
und auf der Grundlage langfristiger Standortkon
zeptionen in Übereinstimmung mit den Gene
ralbebauungsplänen und Generalverkehrsplänen 
rechtzeitig vorbereitet werden. Die Räte der Be
zirke haben schrittweise die Hauptplanträger- 
schaft für den Wohn- und Gesellschaftsbau den 
Räten der Stadtkreise und Kreise zu übertragen.

Auf der Grundlage des Perspektivplanes sind für 
die sozialistische Umgestaltung der Stadtzentren 
und weiterer wichtiger städtischer Wohngebiete 
gesellschaftspolitische und bildkünstlerische Ge
samtkonzeptionen zu beschließen und deren Ver
wirklichung zu kontrollieren. Zur Realisierung die
ser Aufgaben organisieren die Räte der Städte von 
Anfang an die sozialistische Gemeinschaftsarbeit 
zwischen den Städtebauern, den Architekten und 
den bildenden Künstlern sowie den Baubetrieben 
und den Planungsorganen zur Gestaltung einer 
schönen, der sozialistischen Menschengemeinschaft 
würdigen und gemäßen Umwelt. Bei der Gestal
tung städtebaulicher Ensembles und Wohnsiedlun
gen sind die für künstlerische Zwecke vorgesehe
nen Mittel der örtlichen Volksvertretungen und 
der Betriebe konzentriert zu verwenden.
Die durchschnittlichen Wohnungsgrößen sowie die 
Anteile an vielgeschossigen Wohnungsbauten und 
Wohnhochhäusern sind in Abstimmung mit den 
Räten der Bezirke zentral festzulegen und dürfen 
nicht überschritten werden. Wohnhochhäuser sind 
nur in den Großstädten und solchen Städten zu 
errichten, die Zentren der Strukturpolitik und des 
gesellschaftlichen Lebens sind.

Die Volksvertretungen in den Städten und Ge
meinden entscheiden auf der Grundlage der ihnen 
durch die Volksvertretungen der Bezirke bzw. 
Kreise mit den Perspektivplänen übergebenen 
langfristigen Anteile am Aufkommen des kreis- 
geleitelen Bauwesens eigenverantwortlich über den 
effektiven Einsatz der materiellen und finanziel
len Fonds. Zur Sicherung der Stabilität des Planes 
und zur Wahrung der Rechte der örtlichen Volks
vertretungen darf nach deren Beschlußfassung 
über den staatlichen Plan in die Verwendung 
bilanzierter Baukapazitäten und Baumaterialien 
nicht mehr eingegriffen werden.
Ausgehend von diesem Grundsatz hat der Minister
rat die Beziehungen zwischen zentralen staatlichen 
Organen und den Räten der Bezirke und Kreise 
zu regeln.
Der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission, 
der Minister der Finanzen, der Minister für Bau
wesen und der Leiter des Amtes für Preise beim 
Ministerrat sind auf den jeweiligen Aufgabenge
bieten zur Sicherung der staatlichen Hauptaufga
ben in der Wohnungswirtschaft für die Klärung 
der Grundfragen im Republikmaßstab verantwort-


